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L 3365, Gemeinde Villmar, Kerngemeinde 

Bebauungsplan „Weyerer Kreuz“ 
mit Änderung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich [Vorentwürfe 06/2022] 

Beteiligung der Behörden - Unterrichtung [§ 4 (1) BauGB] 
 
Ihr Schreiben vom 09.06.2022, Herr Zettl 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am südwestlichen Rand der Ortslage Villmar sollen ein Gewerbegebiet, eine Fläche für Versor-
gungsanlagen Regenrückhaltebecken, Verkehrsflächen und eine Fläche für Anpflanzungen ausge-
wiesen werden. Der aktuell geplante „Bauabschnitt Kettner“ soll neuer zentraler Produktionsstandort 
der gleichnamigen Firma werden und ist vorgezogener Bestandteil eines beabsichtigten Gewerbe-
gebietes „Links des Niederbrecher Wegs“. 
Ferner soll der Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplans künftig Gewerbliche Bauflä-
chen und Flächen für die Abwasserbeseitigung statt Flächen für die Landwirtschaft darstellen. 
 
 

Stellungnahme aufgrund fachgesetzlicher Regelungen 
 

Äußere verkehrliche Erschließung 
a) Kraftfahrzeugverkehr [§§ 1,123 BauGB] 
Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes für Kraftfahrzeuge wird über eine zu errich-
tende Betriebszufahrt zur freien Strecke der L 3365 gewährleistet sein. Mit mir vorabgestimmt ist 
eine temporäre Einfahrt aus Richtung Niederbrechen und eine dauerhafte Ausfahrt in Richtung Vill-
mar. Eine rückwärtige Erschließung des künftigen Standorts der Firma Kettner, über die Gemein-
destraße Am Weyerer Kreuz, scheidet für Schwerlastfahrzeuge u.a. wegen zu enger Radien aus. 
 

Sobald möglich hat die Einfahrt über die vorgesehene zentrale Verknüpfung des geplanten Gewer-
begebietes „Links des Niederbrecher Wegs“ zu erfolgen. Die temporäre Einfahrt darf dann nicht 
mehr genutzt werden und ist zurückzubauen. 
 
b) Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Personennahverkehr [§ 1 BauGB, §§ 3, 4 ÖPNVG] 
Das Plangebiet wird für Fußgänger und Radfahrer über den östlich entlang der L 3365 vorgesehenen 
Fuß- und Radweg in Verbindung mit dem Ortsstraßennetz erreichbar sein. Dies und die geeignete 
Anbindung des späteren Plangebietes „Links des Niederbrecher Wegs“ an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr sollen in der Begründung berücksichtigt werden. 
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Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Straßennetzes [47 HStrG] 
a) Leistungsfähigkeit 
Als Ergebnis vorlaufender Abstimmungen zur erwarteten Verkehrserzeugung der Firma Kettner, ist 
derzeit nicht von einem wesentlich höheren oder andersartigen Verkehrsaufkommen auf der L 3365 
auszugehen, dass bauliche Maßnahmen z.B. für Linksabbieger auf der Landesstraße erforderte. 
In die Begründung sollen Aussagen zur abgeschätzten Verkehrserzeugung und Verkehrsverteilung 
aufgenommen werden, die sich auf alle Kfz-Arten beziehen. 
 

b) Verkehrssicherheit 
Zeigt sich nach Umsetzung des Bebauungsplans, dass doch Maßnahmen auf der L 3365 nötig wer-
den, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten, hat die Gemeinde diese in einvernehmlicher 
Abstimmung mit mir zu ihren Lasten durchzuführen. 
 
Baurecht für bauliche Maßnahmen auf der L 3365 
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes sollen Teilflächen des Straßengrundstücks einer klas-
sifizierten Straße des überörtlichen Verkehrs nur dann als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen wer-
den, wenn und soweit sie für bauliche Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung des Plangebiets 
absehbar erforderlich werden. 
Im vorliegenden Fall sind bauliche Maßnahmen auf dem Straßengrundstück voraussichtlich entbehr-
lich, außer im unmittelbaren Bereich der vorgesehenen Einfahrt und der Ausfahrt, zwischen dem 
Fahrbahnrand der L 3365 und dem geplanten Fuß- und Gehweg (Flurstück 342/2). 
 
Zugangs- und Zufahrtsverbot [§ 19 HStrG, §§ 1,2 PlanZV] 
Weil die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für die sichere Benutzbarkeit der vorgese-
henen Betriebszufahrt zur freien Strecke der L 3365 geschaffen werden können, stelle ich eine Er-
laubnis gemäß § 19 HStrG in Aussicht. Die Erlaubnis soll, unabhängig von der Bauleitplanung, von 
der Gemeinde formlos bei mir beantragt werden (s.u. Weitere Auflagen zur Verkehrssicherheit). 
 

Die zwischen der geplanten Einfahrt und der Geltungsbereichsgrenze verbleibende Lücke entlang 
der südwestlichen Grenze des Plangebietes soll vollständig als „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ 
festgesetzt werden, da die Einmündung des bisherigen Wirtschaftsweges 341 künftig nicht mehr 
genutzt werden darf. Die Bereiche der künftigen Einfahrt und der künftigen Ausfahrt sollen unter-
scheidbar bezeichnet und als solche dargestellt werden. 
 
Anbaubeschränkung] 
a) Bauverbotszone [§ 23 (1) HStrG, §§ 1,2 PlanZV] 
Zur Wahrung der Planungs- und Gestaltungsfreiheit des Straßenbaulastträgers sowie zur Minimie-
rung negativer Wechselwirkungen zwischen überörtlicher Straße und Anliegern, ist entlang der 
freien Strecke der L 3365 in einem 20,00 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahrbahnrand, die 
straßenrechtliche Bauverbotszone einzuhalten. 
 

Die Bauverbotszone ist von Hochbauten (Stellplätze sind gleichgestellt), Aufschüttungen, Abgrabungen, Au-
ßenwerbung und Baunebenanlagen (u.a. Fahrweg, Überdachung, Garage, Lager) sowie ober- und unterirdi-
schen Ver- und Entsorgungsanlagen Dritter freizuhalten. 
 

Die Baugrenze ist auf die Bauverbotszone abgestimmt. 
 

b) Baubeschränkungszone [§ 23 (2) HStrG, §§ 1,2 PlanZV] 
Überlappend mit der Bauverbotszone, ist in einem 40,00 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahr-
bahnrand der L 3365 die straßenrechtliche Baubeschränkungszone zu berücksichtigen. 
 

Zu genehmigungs- und anzeigepflichtigen baulichen Anlagen innerhalb derselben ist die Zustim-
mung der Straßenbaubehörde einzuholen (z.B. Bauantrag), in allen anderen Fällen deren Genehmigung 
zu beantragen. 
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Die Bauverbotszone und die Baubeschränkungszone sind, mit Bezug auf die eingetragenen Fahr-
bahnränder, beide nachrichtlich darzustellen. 
 

Die Berücksichtigung meiner Hinweise zur Anbaubeschränkung, in der Planzeichnung/ -legende 
(Signatur, Text), in den Textfestsetzungen und in der Begründung, ist erforderlich. 
 
Weitere Auflagen zur Verkehrssicherheit [§ 47 HStrG] 
 Zufahrt 
Die Gestaltung (Sichtfelder, Befahrbarkeit/ Eckausrundungen, Längs-/Querneigung, Entwässerung, Befestigung usw.) der vor-
gesehenen Betriebszufahrt gemäß den RAL 2012 hat die Gemeinde, im Rahmen der zu beantra-
genden Erlaubnis (s.o.), einvernehmlich mit mir abzustimmen. 
Hierzu sind mir prüffähige Unterlagen eines Fachbüros vorzulegen: 
- Erläuterung mit Bestandsfotos 
- Übersichtskarte mit Netzknoten und Station (M 1:10.000) 
- Lagepläne IST/SOLL mit Schleppkurven, Sichtfeldern, Entwässerung, Markierung (M 1: 250) 
- Querprofil 
- Schnitte in den Achsen der Einfahrt und der Ausfahrt mit L 3365, wie ein Regelquerschnitt (M 1:50) 
 

Die erforderlichen Sichtfelder (Anfahrsicht nach RAL, Bild 41) sind zu gewährleisten wie auch die Befahr-
barkeit der jeweiligen Eckausrundung gemäß den Schleppkurven eines Sattelzuges. Die Gegen-
fahrstreifen der L 3365 dürfen weder beim Einfahren noch beim Ausfahren benutzt werden. 
Diese zentralen Aspekte sind bei der auf Seite 6 der Begründung abgebildeten „Erschließungspla-
nung BV Kettner“ noch nicht berücksichtigt. 
 

Die innere verkehrliche Erschließung des geplanten Firmenstandortes im Anschluss an die Einfahrt 
ist so anzulegen, dass Rückstaus auf die L 3365 vermieden werden. 
 
 Einmündung des Wirtschaftsweges 341 
Die Einmündung des bisherigen Wirtschaftsweges 341 muss aus Gründen der Verkehrssicherheit 
von der Gemeinde wirksam gegen weitere Benutzung geschlossen werden, spätestens nachdem 
die geplante Einfahrt zur Firma Kettner in Betrieb genommen wurde. 
 
 Pflanzung, Böschung, Ausstattung 
Pflanzenaufwuchs, Böschungen und Ausstattungselemente des Plangebietes dürfen die erforderli-
chen Sichtfelder und Lichtraumprofile im Verlauf der L 3365, im Bereich der geplanten Betriebszu-
fahrt (s.o.) sowie auf dem parallel geplanten Fuß- und Radweg nicht einschränken. Sie sind bei Bedarf 
zurückzunehmen, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs wachsen. 
 
 Wasser 
Oberflächenwasser aus dem Plangebiet darf nicht auf die Straßenparzelle oder in Entwässerungs-
anlagen der L 3365 gelangen. Die ungehinderte Entwässerung der Landesstraße ist weiterhin zu 
gewährleisten. Eine Verrohrung der Straßenmulde im Bereich der geplanten Einfahrt und der Aus-
fahrt ist für die Überfahrt von Schwerlastfahrzeugen zu bemessen. Details wird die Erlaubnis regeln. 
 
 Blendung 
Solar- und Photovoltaikanlagen, Fassadenoberflächen, Werbeanlagen und Außen- sowie Fahrzeug-
beleuchtungen im Plangebiet dürfen zu keiner Blendung oder Ablenkung der Verkehrsteilnehmer 
auf der L 3365 führen. 
 
 Werbung, Wegweisung 
Private Hinweisschilder und Werbeanlagen sind entlang der L 3365 und im Bereich der Betriebszu-
fahrt (Einfahrt, Ausfahrt) unzulässig. 
 

Nötige Wegweisung, Beschilderung und Markierung sind mit Zustimmung von Polizei und Straßen-
baubehörde aufgrund einer Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß StVO auszuführen. 
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Hinweise auf Planungen und sonstige Maßnahmen 
 

Straßenplanungen 
Die Bauleitplanung steht meinen Planungen und Bauvorhaben nicht entgegen. 
 
 

Sonstige Informationen 
 

Immissionsschutz [§§ 41-43 BImSchG] 
Vorkehrungen gegen Verkehrsemissionen der L 3365 sind bei Bedarf von der Gemeinde zu veran-
lassen und nicht Aufgabe des Straßenbaulastträgers. 
 
Weitere Hinweise 
 Wird eine Inanspruchnahme der Bauverbotszone bereits im Stadium der Bauleitplanung als not-

wendig und alternativlos erkannt, ist dies in den Unterlagen nachzuweisen. In Abstimmung mit 
mir kann in einem begründeten Einzelfall eine Ausnahme zugelassen werden.  
Gleichzeitig weise ich auf die Anwendbarkeit des § 23 Absatz 8 HStrG in einem nachfolgenden 
Bauantragsverfahren hin, wo sich mögliche Zwänge konkreter zeigen. Zuständig ist jeweils die 
Oberste Straßenbaubehörde.  
 

Die Textliche Festsetzung 2.5 sowie die Begründung Kapitel 5.4 dürfen nicht vermitteln, dass die 
Zulassung einer Ausnahme lediglich eine „Formsache“ sei. 
 

 In der Textlichen Festsetzung 4.5 Verkehr muss es L 3365 statt B 3365 und Landesstraße statt 
Bundesstraße heißen.  
Der letzte Satz muss lauten: „Bauliche Anlagen bedürfen in diesem Bereich einer Zustimmung 
der Oberen Straßenbaubehörde.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag  
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Limburg, den 18.07.2022 

Planungsbüro Zettl 

Südhang 30 

35394 Gießen 
 

per Email an: info@planungsbuero-zettl.de 
 
 
 
Stellungnahme zu:  

Bebauungsplan „Weyerer Kreuz“ Villmar 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für den von uns vertretenen Belang der Landwirtschaft geben wir zu dem Bebauungsplan 

„Weyerer Kreuz“ in Villmar folgende Stellungnahme ab: 

 

Laut Regionalplan 2010 ist die hier beplante Fläche als Vorranggebiet für Landwirtschaft 
ausgewiesen. Die Wertigkeit der Flächen für die Landwirtschaft ergibt sich aus dort 
vorkommenden Lößauflagerung in Verbindung mit günstigen klimatischen Verhältnissen, die eine 
hohe Ertragsfähigkeit möglich macht. Die Versiegelung dieser landwirtschaftlich wertvollen 
Flächen wird daher ob des Beitrags zur Nahrungsmittelproduktion abgelehnt. Die weitere 
Versiegelung von Böden, die eine nicht erneuerbare Ressource darstellen wird im Hinblick auf den 
kaum verlangsamten Flächenverbrauch sowie den Verlust natürlichen Lebensraumes abgelehnt. 
 
Gleichzeitig sieht die Landwirtschaft die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Entwicklung und der 
damit verbundenen Flächeninanspruchnahme. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen sind jedoch 
ohne Einbeziehung weiterer landwirtschaftlicher Flächen umzusetzen. 
 
Unter Kapitel 3.1 der Begründung zeigt die Plankarte weitere Bauabschnitte (BA I & BA II), die 
weiträumig landwirtschaftliche Flächen im derzeitigen Vorranggebiet für Landwirtschaft 
beanspruchen. Dieser Planung kann aus Sicht der landwirtschaftlichen Interessenvertretung nicht 
zugestimmt werden, da hier eine massive Betroffenheit der Produktionsgrundlage für anliegende 
Betriebe entsteht. Diese werden sich diesbezüglich zu gegebener Zeit individuell äußern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kreisbauernverband Limburg-Weilburg e.V. 
 
 
 
 
i.A. Jonas Bachmann (Geschäftsführer) 
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Bauleitplanung des Marktfleckens Villmar im Ortsteil Villmar: 
Bebauungsplan „Weyerer Kreuz“ mit Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Schreiben des Planungsbüros Zettl vom 09. Juni 2022 
 
 
Guten Tag, 
 
mit Schreiben vom 09. Juni 2022, hier eingegangen am 13. Juni 2022, informiert das 
Planungsbüro Zettl über die Aufstellung des Bebauungsplans „Weyerer Kreuz“ mit 
einhergehender Änderung des Flächennutzungsplans und bittet hierzu im Rahmen des 
Verfahrens zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 (1) BauGB um Stellungnahme, auch im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der 
nach § 2 (4) BauGB durchzuführenden Umweltprüfung.  
 
I. Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans bestehen auf Sicht der von uns zu 

vertretenden Belange Bedenken. 
 

II. Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Weyerer Kreuz“ bestehen auf Sicht der 
von uns zu vertretenden Belange gleichfalls Bedenken. 

 
Begründung: 
 
Das Plangebiet liegt südlich der Ortslage von Villmar. Die betroffenen Flächen werden 
derzeit überwiegend intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Das Plangebiet wird im 
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Westen durch die Landstraße L 3365 begrenzt. Nördlich grenzt die Bebauung entlang der 
Straße „Am Weyerer Kreuz“ an, südlich befinden sich Ackerflächen, im Osten befindet sich 
das Kleingartengebiet „Auf der Witz, Wasserstub, Kennelanwand“.  
 
Der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplans ist noch kein Umweltbericht 
beigefügt. Im Kapitel 7 der Begründung wird auf den geplanten Umfang der Umweltprüfung 
sowie den geplanten Ausgleich der entstehenden Eingriffe eingegangen. Erste Angaben 
zum Schutzgut Boden und zu Schutzgebieten finden sich außerdem in Kapitel 2 der 
Begründung. Dem geplanten Umfang der Umweltprüfung können wir weitestgehend 
zustimmen. Aufgrund der Nähe zum Vogelschutzgebiet 5614-401 „Feldflur bei Limburg“ ist 
jedoch außerdem eine FFH-Vorprüfung durchzuführen, um zu ermitteln, ob durch das 
geplante Gewerbegebiet negative Wirkungen auf das Schutzgebiet sicher ausgeschlossen 
werden können. Ist das nicht der Fall, so ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Bei der Betrachtung sind auch durch das Gewerbegebiet entstehende 
Wirkungen außerhalb des Gebietes, wie bspw. die zu erwartende Erhöhung von 
Schwerverkehr auf der L 3365, mit einzubeziehen.  
 
Unsere Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung 
des Bebauungsplans begründen sich außerdem insbesondere auf der Betroffenheit 
besonders ertragreicher Böden (EMZ > 85 – ≤ 90). In der Begründung zum 
Bebauungsplan steht auf S. 8, dass der geplanten Ausweisung eine im Regionalplan 
dargestellte Fläche für eine ca. 5 ha große Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets 
„Brotweg“, die nicht in Anspruch genommen werden soll, gegenübersteht. Im Entwurf für 
den Regionalplan 2022 ist diese Fläche aber bereits gar nicht mehr dargestellt, sodass hier 
die entsprechende Argumentation nicht mehr greift. Das Plangebiet liegt außerdem nicht 
nur innerhalb eines Vorranggebiets für Landwirtschaft, sondern teilweise auch in einem 
geplanten Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft.  
 
Es ist daher zu prüfen, inwieweit der geplante Bebauungsplan und die geplante Änderung 
des Flächennutzungsplans nicht nur dem veralteten, noch gültigen Regionalplan entspricht 
sondern auch, ob er den Vorgaben des in Aufstellung befindlichen neuen Regionalplans 
2022 nicht entgegensteht. Das Schutzgut Boden ist im Rahmen der weiteren Planung 
darüber hinaus besonders zu berücksichtigen. Es sind Maßnahmen zum Schutz des 
Bodens und, soweit möglich, Ausgleichsmaßnahmen für die verlorengehenden 
Bodenfunktionen zu entwickeln. Sind keine geeigneten Ausgleichsmaßnahen möglich, so 
ist dies zu begründen.  
 
Neben den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind besondere negative 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. Das geplante Gewerbegebiet wird je 
nach Ausgestaltung vermutlich im gesamten Ort bis hinunter zu Lahn sowie von den 
gegenüberliegenden Lahnhängen sichtbar sein. Eine entsprechende Eingrünung zum 
Landschaftsschutz scheint hier kaum möglich. In der weiteren Planung ist daher besonders 
darauf zu achten, angemessene Maßnahmen zum Schutz des Landschaftsbildes (bspw. 
Höhenbegrenzungen für Gebäude, Vorgaben zur Farbgebung der Gebäude, großzügige 
Eingrünungen usw.) vorzusehen.  
 
Zur Vermeidung der Beeinträchtigung nachtaktiver Tierarten sind Festsetzungen für die 
funktionale Außenbeleuchtung vorzusehen. Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-
Technik oder Natriumdampf-Hochdruck- bzw. Niedrigdrucklampen) mit einer 
Farbtemperatur von 1.800 Kelvin (warmweißes Licht) bis max. 3.000 Kelvin unter 
Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben 
emittieren, zu verwenden. Wo möglich, sollte mit Bewegungsmeldern gearbeitet werden, 
um eine unnötige zusätzliche Lichtverschmutzung zu vermeiden. 
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Zur Verhinderung von Vogelschlag sind Festsetzungen hinsichtlich der Außenverglasung 
vorzusehen. Die Durchsichtigkeit an transparenten bzw. spiegelnden Gebäudeteilen ist 
durch die Verwendung transluzenter Materialien oder durch das flächige Aufbringen von 
Markierungen (Punktraster, Streifen) zu reduzieren. Zur Verringerung der Spiegelwirkung 
sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von max. 15 % verwendet werden. 
Hierdurch kann das Kollisionsrisiko für Vögel gänzlich auf null gesenkt werden, wodurch 
das Eintreten eines Verbotstatbestandes gem. § 44 BNatSchG vermieden werden kann. 
Für einen Verstoß gegen § 44 BNatSchG genügt es, wenn es durch Vogelschlag an 
spiegelnden Glasfronten zu einem „signifikant erhöhten Tötungsrisiko“ kommt. Dabei ist die 
Absicht unerheblich: Es genügt ein In-Kauf-Nehmen (vgl. Recht der Natur-Schnellbrief 220 
– Mai/Juni 2020). 
 
Da den Unterlagen für die frühzeitige Beteiligung noch keine Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung beigefügt worden ist, bleibt uns hier nur den Hinweis, dass sowohl 
die hohe Ertragsmesszahl als auch die voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes mit in die Bewertung einfließen sollten – unabhängig davon, ob die 
Kompensationsverordnung zur Berechnung des Eingriffs herangezogen wird. Sofern die 
Eingriffskompensation über das Ökokonto der Gemeinde abgegolten werden soll, so ist 
eine Eingriffsbilanzierung nach hessischer Kompensationsverordnung jedoch notwendig, 
damit die Punkte entsprechend abgerechnet werden können. 
 
Bei Rückfragen und zur Abstimmung der Planunterlagen stehen wir gern beratend zur 
Verfügung. Eine Kopie dieses Schreibens senden wir zur Information auch an das von 
Ihnen beauftragte Planungsbüro Zettl. 
 
Freundliche Grüße 
im Auftrag 
 
 
 
J. Litzinger 
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2) Abschrift 
 
Planungsbüro Zettl 
Südhang 30 
35394 Gießen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersenden wir Ihnen eine Abschrift unserer Stellungnahme zum oben genannten 
Bauleitverfahren. 
 
Freundliche Grüße 
im Auftrag 
 
J. Litzinger 
 



Landkreis Limburg-Weilburg
Der Kreisausschuss

Landkreis Limburg-Weilburg, Der Kreisausschuss, Postfach 1552, 65535 Limburg

4020

Planungsbüro Zettl
Südhang 30

35394 Gießen

Amt

Fachdienst

Auskunft erteilt

Zimmer

Durchwahl

Telefax

E-Mail

Postanschrift und
Fristenbriefkasten

Unser Aktenzeichen

Amt für den Ländlichen Raum,
Umwelt, Veterinärwesen und
Verbraucherschutz

Landwirtschaft

Frau Gros

18
06431 296-5809(Zentrale: -0)

06431 296-5965

s.gros@Limburg-Weilburg.de

Schiede 43, 65549 Limburg

3.3.2- Tgb.-Nr. 20/22
Villmar

21. Juni 2022

Bauleitplanung der Gemeinde Villmar
Bebauungsplan „Weyrer Kreuz" im OT Villmar- Beteiligung nach §4(1) BauGB

Guten Tag,

durch den oben genannten Bebauungsplan soll unter auf anderem landwirtschaftlich
genutzten Flächen das Gewerbegebiet „Weyrer Kreuz" errichtet werden. Im Regionalplan
Mittelhessen 2010 ist das betroffene Gebiet als Vorranggebiet Landwirtschaft dargestellt.

Insgesamt 1,3 ha sehr ertragsreiches Ackerland, mit einer Ackerzahl zwischen 85 und 90
bewertet, sollen überplant werden. Drei landwirtschaftliche Betriebe sind von der geplanten
Maßnahme betroffen verlieren Ackerflächen, die laut Agrarplan Hessen in die Stufe 1a
eingeteilt sind. Dieser Stufe gehören ausschließlich Flächen mit der höchsten Stufe in der
Ernährungs- und Versorgungsfunktion an.

Auf mögliche Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft), im Zuge der Umsetzung dieses
Vorhabens, sollte verzichtet werden.

Unsere Servicezeiten
Montag - Mittwoch 8:30-12:00 Uhr und 13:30- 15:30 Uhr
Donnerstag 8:30-12:00 Unrund 14:00-18:00 Uhr
Freitag 8:30-12:00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin

Bankverbindungen des Landkreises Limburg-Weilburg
Kreissparkasse Limburg IBAN: DE41 5115 0018 0000 0000 18

IBAN: DE105115 19190100000660
IBAN: DE16 5105 0015 0535 0438 33
IBAN: DE38 5001 0060 0033 7166 00

Kreissparkasse Weilburg
Nassauische Sparkasse
Postbank

Internet

BIG: HELADEF1LIM
BIG: HELADEF1WEI
BIG: NASSDE55XXX
BIG: PBNKDEFF

www.Landkreis-Limburg-Weilburq.de
Facebook www.facebook.com/landkreislimburgweilburg/
Instagram www.instagram.com/landkreis limburg weilburg/

Datenschutz:
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach-Art. 13, 14 DS-GVO
finden sich auf der Internetseite des Landkreises (http://www.Landkreis-Limburq-Weilburg.deA).
Wir übersenden diese Informationen auf Wunsch in Papierform.



Seitens des Fachdienstes Landwirtschaft bestehen daher große Bedenken gegenüber dem
Bebauungsplan "Weyrer Kreuz" und dem damit einhergehenden unwiederbringlichen
Verlust weiterer landwirtschaftlicher Flächen.
Eine Zustimmung wird aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht nicht gegeben.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Saskia Gros
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Regierungspräsidium Gießen HESSEN

Regierungspräsidium Gießen • Postfach 10 08 51 • 35338 Gießen

Planungsbüro Zettl
Südhang 30

35394 Gießen

Geschäftszeichen:
Dokument Nr.:

Bearbeiter/in:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Datum

RPGI-31-61 a0100/66-2014/47
2022/954119

Karin Wagner
+49 641 303-2353
+49641 303-2197
Karin.Wagner@rpgi.hessen.de

14. Juli 2022

Bauleitplanung der Gemeinde Villmar;
hier: Bebauungsplan „Weyerer Kreuz" in Villmar

Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 09.06.2022, hier eingegangen am 13.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o.g. Bauleit-
planung wie folgt Stellung:

Obere Landesplanungsbehörde
(Bearbeiterin: Frau Bernhardt, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2428)

Mit dem Vorhaben soll südlich der Ortslage die Ausweisung eines Gewer-
begebiets vorbereitet werden, um die Verlagerung und Erweiterung einer
ortsansässigen Firma zu ermöglichen.
Der geplante Geltungsbereich im Umfang von insgesamt rd. 1,6 ha ist im
gültigen Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) als Vorranggebiet
(VRG) für Landwirtschaft festgelegt, überlagert durch ein Vorbehaltsgebiet
(VBG) für besondere Klimafunktionen.

In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluft-
entstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit er-
forderlich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung
und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer
und kühler Luft behindern können, freigehalten werden (vgl. Grundsatz
6.1.3-1 RPM 2010). Klarstellend möchte ich zunächst darauf hinweisen,

Hausanschrift:
35390 Gießen • Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7
Postanschrift:
35338 Gießen • Postfach 10 08 51
Telefonzentrale: 0641 303-0
Zentrales Telefax: 0641303-2197
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Internet: http://www.rp-giessen.de

Servicezeiten:
Mo.-Do. 08:00-16:30 Uhr
Freitag 08:00 -15:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Die telefonische Vereinbarung eines
persönlichen Gesprächstermins wird
empfohlen.

Fristenbriefkasten:
35390 Gießen
Landgraf-Philipp-Platz 1 -7

Gütesiege]
Familienfreyndiicher

| Arbeitgeber
' Land Hessen m

Regierungspräsidium Gießen
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dass die Überlagerung bebauter Flächen mit VBG für besondere Klimafunk-
tionen nicht in einer „unscharfen Abgrenzung" begründet ist, sondern viel-
mehr dann erfolgt, wenn es sich um überörtlich bedeutsame Luftleitbahnen
- hier aufgrund der Lage entlang der Lahn - handelt.
Die Klimabelange werden in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-
griffen, sollen jedoch im weiteren Verfahren im Rahmen der Umweltprüfung
noch näher beleuchtet werden. Einzelne Begrünungsmaßnahmen werden
in den Festsetzungen zum Bebauungsplan bereits dargestellt. Es sollte
darüber hinaus geprüft werden, ob die als „zulässig" deklarierten Maßnah-
men (Dach- und Fassadenbegrünung, Solaranlagen) „verpflichtend" fest-
gesetzt werden könnten.

In den VRG für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang
vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hierfür
eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern (Ziel 6.3-1 RPM 2010).
In den Planunterlagen sind diesbezügliche Ausführungen enthalten, diese
bedürfen jedoch - gerade angesichts der geplanten Entwicklung eines
neuen gewerblichen Schwerpunkts - der Ergänzung, etwa um Aussagen
zur Agrarstruktur (z. B. Zahl der betroffenen Eigentümer/Pächter, mögliche
Existenzbedrohung etc.) oder den Ertragswerten.

Vor der Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen durch die Gemeinden
ist der Bedarf vorrangig in den VRG Industrie und Gewerbe (luG) Bestand
durch Nachverdichtung und durch Umnutzung bereits bebauter Flächen zu
decken. Dazu sind vorhandene Flächenreserven darzustellen sowie ihre
Verfügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen (vgl. Ziel 5.3-5 RPM
2010).
In den Planunterlagen wird auf vorhandene Innenentwicklungsmöglichkei-
ten im ausgewiesene VRG luG Bestand im Bereich „Östlich des Brotwegs"
eingegangen und dargelegt, dass aus städtebaulichen Gründen die - auch
im FNP vorgesehene - gewerbliche Entwicklung im bisher noch unbebau-
ten östlichen Teilbereich nicht mehr weiterverfolgt wird. Stattdessen soll,
beginnend mit dem vorgelegten Bebauungsplan, ein neuer gewerblicher
Entwicklungsansatz im Süden der Ortslage etabliert werden.

Die Ausführungen zu vorhandenen Nachverdichtungsmöglichkeiten sind
nachvollziehbar. Um jedoch den Planungswillen der Kommune zu doku-
mentieren, die gewerbliche Entwicklung nicht mehr im Bereich „Östlich des
Brotwegs", sondern Stattdessen im Süden des Ortsteils Villmar zu etablie-
ren, ist auch eine Rücknahme der nicht mehr benötigten gewerblichen
Bauflächen im Flächennutzungsplan erforderlich. Dies ist im Rahmen der
parallel durchgeführten FNP-Änderung, die sich bisher auf den Bereich
„Weyerer Kreuz" beschränkt, vorzunehmen.

Grundwasserschutz, Wasserversorgung
(Bearbeiterin: Frau Zalzadeh, Dez. 41.1, Tel.: 0641/303-4147)

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertre-
tenden Belange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich außerhalb
eines amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes.
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz
(Bearbeiter: Herr Waldeck, Dez. 41.2, Tel.: 0641/303-4188)

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden
Belange keine Bedenken.

Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgestellte Über-
schwemmungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Hinweis zum Thema Starkregen:

Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX - Starkregen und Kata-
strophenschutz für Kommunen" ein dreistufiges Informationssystem für
Kommunen bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten
des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(HLNUG) unter folgendem Link einsehbar: https://www.hlnug.de/themen/
klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-proiekte/klimprax-starkregen

Die Starkregen-Hinweiskarte https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/
klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte Hessen.pdf wird in der
ersten Stufe zur Identifizierung von besonders durch Starkregen gefährde-
ten Kommunen online als PDF oder zur Einbindung in GIS bereitgestellt.
Die Karte beinhaltet den Starkregen-lndex und den Vulnerabilitäts-lndex für
jede 1*1 km Kachel.

In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kom-
munale Fließpfadkarten ermittelt werden. Dafür kann die interessierte
Kommune eine Anfrage an das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung
richten (starkregen@hlnug.hessen.de).

In Fällen, in denen die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung
nicht ausreicht (z.B. städtische Gebiete, sehr flache Gebiete ohne klare
Fließwege), kann eine Starkregen-Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auf-
trag gegeben werden. Starkregen-Gefahrenkarten sind für Planungen in
kritischen Gebieten sowie für mittlere und große Kommunen erforderlich.
Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten
hydraulischen Simulationen erstellt.

Kommunales Abwasser. Gewässergüte
(Bearbeiterin: Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel.: 0641/303-4226)

Die Zuständigkeit liegt beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-
Weilburg, Fachbereich Ländlicher Raum, Fachdienst Wasser- und Boden-
schutz, Limburg.

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe. Grundwasser-
schadensfälle. Altlasten. Bodenschutz

Nachsorgender Bodenschutz
(Bearbeiter: Herr Oerter, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4281)

In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten, Altabla-
gerungen, altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen Boden-
veränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAItBodSchG). Altstandorte sind
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Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. Altablagerungen
sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie Flächen auf denen Abfälle
behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind. Die Daten werden von
den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehörden (DBB), den Oberen
Bodenschutzbehörden (RP) und dem Hessischen Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. aktua-
lisiert.

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungs-
raum keine entsprechenden Flächen befinden.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist
jedoch nicht garantiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen
(z. B. Auskünfte zu Betriebsstillegungen aus dem Gewerberegister, bisher
nicht erfasste ehemalige Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser-
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg und bei der
Gemeinde Villmar einzuholen.

Nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-recht-
liche Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Er-
kenntnisse zu Altflächen dem HLNUG so zu übermitteln, dass die
Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAItBodSchG erfasst
werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierungsver-
antwortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der
Untersuchung und Sanierung der verfahrensführenden Behörde in elektro-
nischer Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen.
Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommu-
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie
sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installa-
tions- und Bedienungshinweise unter:
https://www. hlnuQ. de/themen/altlasten/datus. html

Hinweis:
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichti-
gen. Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf das Problem von Bodenbelastungen nicht
ausgeklammert werden. Bei der Beurteilung von Belastungen des Bodens gilt das
bauleitplanerische Vorsörgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit
der Ausweisung einer Fläche ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne
Gefahr realisierbar ist. Geht die Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastun-
gen nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch
auf Schadensersatz. Bei der Erarbeitung der Stellungnahme zur Bauleitplanung ist zu
beachten, dass nach den einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von
Vorhaben kein förmliches Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO).
Die Bauaufsichtsbehörde ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in ihrem
Verfahren zu beteiligen. Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbehörde über bau-
liche Veränderungen auf Verdachtsflächen nur im Rahmen der Bauleitplanung Kenntnis
erlangen und danach nicht mehr beteiligt wird.

Vorsorgender Bodenschutz
(Bearbeiterin: Frau M. Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4277)

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird ein gesondertes Bodenschutz-
gutachten angekündigt. Wenn dieses vorliegt, kann dazu meinerseits eine
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Stellungnahme abgegeben werden. Sollten vorab Fragen dazu bestehen,
wenden Sie sich an Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4277.

Kommunale Abfallwirtschaft. Abfallentsorgungsanlagen
(Bearbeiterin: Frau Hoffmann, Dez. 42.2, Tel.: 0641/303-4356)

Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsor-
gungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislaufwirtschafts-
gesetz - KrWG - betroffen. In diese Prüfung sind Altablagerungen / Alt-
standorte im Sinne des Bodenschutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese
unterliegen der Bewertung durch die zuständige Bodenschutzbehörde.

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das
bauleitplanerische Vorhaben.

Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018)
der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen.
de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle).
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsge-
mäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung
von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefähr-
liche Bauabfälle, wie z. B. Asbestzementplatten).
Downloadlink:
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/Baumerkblatt_
2015-12-10.pdf

Immissionsschutz II
(Bearbeiter: Herr Römschied, Dez. 43.2, Tel.: 0641/303-4321)

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Bauleitpla-
nung keine Anregungen und Hinweise.

Bergaufsicht
(Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel.: 0641/303-4533)

Bei Baumaßnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren
ehemaligen Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen.

Der Geltungsbereich liegt im eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem
bergbauliche Untersuchungsarbeiten durchgeführt wurden. Die örtliche
Lage dieser bergbaulichen Arbeiten ist hier nicht bekannt.

Landwirtschaft
(Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel.: 0641/303-5126)

Gegenüber der vorgelegten Planung werden erhebliche Bedenken geäu-
ßert. Der Geltungsbereich am südwestlichen Ortsrand von Villmar umfasst
eine Fläche von etwa 1,6 ha. Im Regionalplan Mittelhessen 2010 ist das
betroffene Gebiet als Vorranggebiet Landwirtschaft dargestellt. Insgesamt
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sollen 1,3 ha sehr ertragsreiches Ackerland, mit einer Ackerzahl zwischen
85 und 90 bewertet, überplant werden. Weiter handelt es sich bei diesen
Flächen gemäß Agrarplanung Mittelhessen um sogenannte 1a-Flächen,
welche über eine hohe Funktionserfüllung verfügen.

Aus Sicht des Belanges Landwirtschaft/Feldflur wird daher zu dem Bebau-
ungsplan "Weyerer Kreuz" und dem damit einhergehenden unwiederbring-
lichen Verlust weiterer landwirtschaftlicher Flächen keine Zustimmung ge-
geben.

Die zusätzliche Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Fläche
für Kompensationsmaßnahmen ist zu vermeiden. Diese können z.B. an
Gewässern, nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen und/oder durch Er-
gänzung und Aufwertung bestehender Kompensationsmaßnahmen reali-
siert werden.

Obere Forstbehörde
(Bearbeiter: Herr Krebber, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5531)

Die Aufstellung des Bebauungsplanes berührt keine forstlichen Belange.

Obere Naturschützbehörde
(Bearbeiterin: Frau Smolarek, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5536)

Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind von dem Bebau-
ungsplan nicht betroffen.

Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und -fachliche
Belange die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde gegeben ist.

Bauleitplanung
(Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2353)

Aus planungsrechtlicher und städtebaulicher Sicht weise ich auf folgendes
hin:

• Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzu-
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Dieses Planungserfordernis ist nachzuweisen,
d.h. die städtebaulichen Gründe, die für die Planung sprechen und somit
ein öffentliches Interesse begründen, sind darzulegen.

Gewerblicher Entwicklungsschwerpunkt der Gemeinde Villmar war bis-
her das Gewerbegebiet im Bereich östlich des Brotweges; hier sind
nach dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Villmar
(2005) auch noch potentielle Erweiterungsflächen für die gewerbliche
Entwicklung östlich des bestehenden Gewerbegebietes ausgewiesen.

Nach den Angaben in der Begründung ist jedoch eine weitere gewerb-
liche Entwicklung in diesem Bereich aus städtebaulichen Gründen (?)
nicht beabsichtigt. Stattdessen soll nun ein neuer Siedlungsansatz für
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gewerbliche Nutzungen südlich der Ortslage im Bereich „Links des Nie-
derbrecher Weges" etabliert werden. Aufgrund des aktuellen konkreten
Bedarfs eines ortsansässigen Betriebes (Fa. Kettner) soll mit dem Be-
bauungsplan „Weyerer Kreuz" hier kurzfristig ein „erster Bauabschnitt"
des geplanten künftigen Gewerbegebietes realisiert werden.

Nach dem in der Begründung dargelegten Gesamtkonzept für das ge-
plante Gewerbegebiet „Links des Niederbrecher Weges" soll der Bereich
der nördlich bereits bestehenden (gewerblichen?) Nutzung als „Misch-
gebiet" ausgewiesen werden. Hierdurch soll „zwischen der Ortslage und
dem neuen Gewerbegebiet eine Nutzungsstaffelung erfolgen, die der
Vermeidung von Immissionskonflikten im Sinne des § 50 BlmSchG
dient'. Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan ist der betreffende
Bereich als „Gewerbliche Baufläche (Bestand)" bzw. „Fläche für die
Landwirtschaft" (Flst. 342/10, 344/5) dargestellt. Im Hinblick auf die in
diesem Bereich tatsächlich bestehende (gewerbliche?) Nutzung sollten
ggf. nähere Erläuterungen in der Begründung erfolgen. Hierbei sollte
auch thematisiert werden, warum der Bereich zwischen der bestehen-
den Bebauung an der Straße Am Weyerer Kreuz und dem Plangebiet,
der bisher noch ackerbaulich genutzt wird (Flst. 342/10, 344/5), nicht
in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Weyerer Kreuz" ein-
bezogen wird, um so einen direkten städtebaulichen Anschluss an die
vorhandene Bebauung der Ortslage zu schaffen. Auch im Hinblick auf
die Planung für das Gesamtkonzept der gewerblichen Entwicklung im
Bereich „Links des Brecher Weges" sind insbesondere die bereits
bestehenden bzw. geplanten (weiteren) Nutzungen im Bereich des

„Mischgebietes" zu erläutern.

Der Bebauungsplan „Weyerer Kreuz" stellt einen ersten Bauabschnitt für
die geplante gewerbliche Entwicklung im Bereich südlich der Ortslage
von Villmardar. Die bisher- nach dem wirksamen Flächennutzungsplan
- im Bereich nordöstlich der Ortslage vorgesehene weitere gewerbliche
Entwicklung soll „aus städtebaulichen Gründen" nicht mehr umgesetzt
werden. Im Zusammenhang mit der von der Gemeinde Villmar somit
geplanten Verlagerung des bisherigen Schwerpunktes der gewerblichen
Entwicklung sollte daher auch die bisher im Flächennutzungsplan dar-
gestellte potentielle Erweiterungsfläche für die gewerbliche Entwicklung
zurückgenommen werden, um damit auch auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes die geänderte kommunale Planung zur (langfristigen)
gewerblichen Entwicklung im Gemeindegebiet zu dokumentieren. Im
Hinblick auf die geplante Ausweisung von (weiteren) Gewerblichen Bau-
flächen im Bereich „Links des Niederbrecher Weges" - entsprechend
dem in der Begründung dargelegten Gesamtkonzept - ist daher die
bisher im Flächennutzungsplan nordöstlich der Ortslage von Villmar
dargestellte „Gewerbliche Baufläche (Planung)" zurückzunehmen.

Im Umweltbericht sind nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes darzulegen. Die in der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und
§§ 2a, 4c) genannten Angaben sollten hierbei mindestens inhaltlicher
Bestandteil des Umweltberichtes sein.
Im Umweltbericht ist gemäß Nr. 3b der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§
2a, 4c BaüGB das geplante Monitoring-Konzept zu beschreiben.
Nach § 4c S. 1 2.Hs BauGB ist Gegenstand der Überwachung auch die
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Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3
S. 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB.

Durch die BauGB-Novelle 2017 haben sich wesentliche Änderungen
und somit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Beteili-
gungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben:
Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat;
mindestens jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage betragen.
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere
Auslegungsdauer zu wählen.
Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es für die Rechtswirksam-
keit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes nicht für die Dauer einer angemessen längeren Frist ausgelegt
worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens
eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese Planerhal-
tungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Gemein-
den generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht
kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung
erfordert.
Nach § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2
Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen (verpflichtend) zusätzlich in
das Internet einzustellen und über das Zentrale Internetportal für die
Bauleitplanung Hessen (https;//bauleitplanung.hessen.de/) zugänglich zu
machen. Der Verpflichtung zur Einstellung in das Internet ist genügt,
wenn der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-
lagen, etwa über das Internetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit
auffindbar und abrufbar sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise
dokumentieren, dass die Unterlagen über das Internet auffindbar und
abrufbar waren; hierfür kommen auch technische Möglichkeiten (z.B.
Screenshots) in Betracht.
Zu Ihrer Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Offenlage nach
§ 3 Abs. 2 BauGB sollten in der Begründung ggf. nähere Erläuterungen
erfolgen. Eine nachvollziehbare Dokumentation des Beteiligungsverfah-
rens nach § 3 Abs. 2 BauGB liegt in der Verantwortung der Kommune.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

v-
Wagner
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in Villmar

Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 09.06.2022, hier eingegangen am 13.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o.g. Bauleit-
planung wie folgt Stellung:

Obere Landesplanungsbehörde
(Bearbeiterin: Frau Bernhardt, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2428)

Mit dem Vorhaben soll südlich der Ortslage die Ausweisung einer gewerb-
lichen Baufläche vorbereitet werden, um die Verlagerung und Erweiterung
einer ortsansässigen Firma zu ermöglichen.
Der geplante Geltungsbereich im Umfang von insgesamt rd. 1,6 ha ist im
gültigen Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) als Vorranggebiet
(VRG) für Landwirtschaft festgelegt, überlagert durch ein Vorbehaltsgebiet
(VBG) für besondere Klimafunktionen.

In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluft-
entstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit er-
forderlich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung
und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer
und kühler Luft behindern können, freigehalten werden (vgl. Grundsatz
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6.1.3-1 RPM 2010). Klarstellend möchte ich zunächst darauf hinweisen,
dass die Überlagerung bebauter Flächen mit VBG für besondere Klimafunk-
tionen nicht in einer „unscharfen Abgrenzung" begründet ist, sondern viel-
mehr dann erfolgt, wenn es sich um überörtlich bedeutsame Luftleitbahnen
- hier aufgrund der Lage entlang der Lahn - handelt.
Die Klimabelange werden in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-
griffen, sollen jedoch im weiteren Verfahren im Rahmen der Umweltprüfung
noch näher beleuchtet werden. Einzelne Begrünungsmaßnahmen werden
in den Festsetzungen zum Bebauungsplan bereits dargestellt. Es sollte
darüber hinaus geprüft werden, ob die als „zulässig" deklarierten Maßnah-
men (Dach- und Fassadenbegrünung, Solaranlagen) „verpflichtend" fest-
gesetzt werden könnten.

In den VRG für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang
vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hier für
eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern (Ziel 6.3-1 RPM 2010).
In den Planunterlagen sind diesbezügliche Ausführungen enthalten, diese
bedürfen jedoch - gerade angesichts der geplanten Entwicklung eines
neuen gewerblichen Schwerpunkts - der Ergänzung, etwa um Aussagen
zur Agrarstruktur (z. B. Zahl der betroffenen Eigentümer/Pächter, mögliche
Existenzbedrohung etc.) oder den Ertragswerten.

Vor der Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen durch die Gemeinden
ist der Bedarf vorrangig in den VRG Industrie und Gewerbe (luG) Bestand
durch Nachverdichtung und durch Umnutzung bereits bebauter Flächen zu
decken. Dazu sind vorhandene Flächenreserven darzustellen sowie ihre
Verfügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen (vgl. Ziel 5.3-5 RPM
2010).
In den Planunterlagen wird auf vorhandene Innenentwicklungsmöglichkei-
ten im ausgewiesene VRG luG Bestand im Bereich „Östlich des Brotwegs"
eingegangen und dargelegt, dass aus städtebaulichen Gründen die - auch
im FNP vorgesehene - gewerbliche Entwicklung im bisher noch unbebau-
ten östlichen Teilbereich nicht mehr weiterverfolgt wird. Stattdessen soll,
beginnend mit dem vorgelegten Bebauungsplan, ein neuer gewerblicher
Entwicklungsansatz im Süden der Ortslage etabliert werden.

Die Ausführungen zu vorhandenen Nachverdichtungsmöglichkeiten sind
nachvollziehbar. Um jedoch den Planungswillen der Kommune zu doku-
mentieren, die gewerbliche Entwicklung nicht mehr im Bereich „Östlich des
Brotwegs", sondern stattdessen im Süden des Ortsteils Villmar zu etablie-
ren, ist auch eine Rücknahme der nicht mehr benötigten gewerblichen
Bauflächen im Flächennutzungsplan erforderlich. Dies ist im Rahmen der
parallel durchgeführten FNP-Änderung, die sich bisher auf den Bereich
„Weyerer Kreuz" beschränkt, vorzunehmen.

Grundwasserschutz. Wasserversorgung
(Bearbeiterin: Frau Zalzadeh, Dez. 41.1, Tel.: 0641/303-4147)

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertre-
tenden Belange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich außerhalb
eines amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes.
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz
(Bearbeiter: Herr Waldeck, Dez. 41.2, Tel.: 0641/303-4188)

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen aus Sicht der
von mir zu vertretenden Belange keine Bedenken.

Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgestellte Über-
schwemmungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Kommunales Abwasser, Gewässergüte
(Bearbeiterin: Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel.: 0641/303-4226)

Die Zuständigkeit liegt beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-
Weilburg, Fachbereich Ländlicher Raum, Fachdienst Wasser- und Boden-
schutz, Limburg.

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasser-
schadensfälle. Altlasten, Bodenschutz

Nachsorgender Bodenschutz
(Bearbeiter: Herr Oerter, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4281)

In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten, Altabla-
gerungen, altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen Boden-
veränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAItBodSchG). Altstandorte sind
Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. Altablagerungen
sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie Flächen auf denen Abfälle
behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind. Die Daten werden von
den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehörden (UBB), den Oberen
Bodenschutzbehörden (RP) und dem Hessischen Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. aktua-
lisiert.

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungs-
raum keine entsprechenden Flächen befinden.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist
jedoch nicht garantiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen
(z. B. Auskünfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher
nicht erfasste ehemalige Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser-
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg und bei der
Gemeinde Villmar einzuholen.

Nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-recht-
liche Entsorgungspflichtige verpflichtet die ihnen vorliegenden Er-
kenntnisse zu Altflächen dem HLNUG so zu übermitteln, dass die
Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAItBodSchG erfasst
werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierungsver-
antwortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der
Untersuchung und Sanierung der verfahrensführenden Behörde in elektro-
nischer Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen.
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Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommu-
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie
sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installa-
tions- und Bedienungshinweise unter:
https://www. hlnuQ.de/themen/altlasten/datus. html

Hinweis:
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichti-
gen. Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf das Problem von Bodenbelastungen nicht
ausgeklammert werden. Bei der Beurteilung von Belastungen des Bodens gilt das
bauleitplanerische Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit
der Ausweisung einer Fläche ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne
Gefahr realisierbar ist. Geht die Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastun-
gen nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch
auf Schadensersatz. Bei der Erarbeitung der Stellungnahme zur Bauleitplanung ist zu
beachten, dass nach den einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von
Vorhaben kein förmliches Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO).
Die Bauaufsichtsbehörde ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in ihrem
Verfahren zu beteiligen. Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbehörde über bau-
liche Veränderungen auf Verdachtsflächen nur im Rahmen der Bauleitplanung Kenntnis
erlangen und danach nicht mehr beteiligt wird.

Vorsorgender Bodenschutz
(Bearbeiterin: Frau M. Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4277)

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird ein gesondertes Bodenschutz-
gutachten angekündigt. Wenn dieses vorliegt, kann dazu meinerseits eine
Stellungnahme abgegeben werden. Sollten vorab Fragen dazu bestehen,
wenden Sie sich an Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4277.

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen
(Bearbeiterin: Frau Hoffmann, Dez. 42.2, Tel.: 0641/303-4356)

Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsor-
gungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislaufwirtschafts-
gesetz - KrWG - betroffen. In diese Prüfung sind Altablagerungen /Alt-
standorte im Sinne des Bodenschutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese
unterliegen der Bewertung durch die zuständige Bodenschutzbehörde.

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das
bauleitplanerische Vorhaben.

Bei Bau,-Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018)
der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-qiessen.hessen.
de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle).
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsge-
mäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung
von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefähr-
liche Bauabfälle, wie z. B. Asbestzementplatten).
Downloadlink:
https://rp-giessen. hessen.de/sites/rp-giessen. hessen. de/files/Baumerkblatt_
2015-i2-10.pdf
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Immissionsschutz II
(Bearbeiter: Herr Römschied, Dez. 43.2, Tel.: 0641/303-4321)

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Bauleitpla-
nung keine Anregungen und Hinweise.

Bergaufsicht
(Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel.: 0641/303-4533)

Bei Baumaßnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren
ehemaligen Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen.

Der Geltungsbereich liegt im eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem
bergbauliche Untersuchungsarbeiten durchgeführt wurden. Die örtliche
Lage dieser bergbaulichen Arbeiten ist hier nicht bekannt.

Landwirtschaft
(Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel.: 0641/303-5126)

Gegenüber der vorgelegten Planung werden erhebliche Bedenken geäu-
ßert. Der Geltungsbereich am südwestlichen Ortsrand von Villmar umfasst
eine Fläche von etwa 1,6 ha. Im Regionalplan Mittelhessen 2010 ist das
betroffene Gebiet als Vorranggebiet Landwirtschaft dargestellt. Insgesamt
sollen 1,3 ha sehr ertragsreiches Ackerland, mit einer Ackerzahl zwischen
85 und 90 bewertet, überplant werden. Weiter handelt es sich bei diesen
Flächen gemäß Agrarplanung Mittelhessen um sogenannte 1a-Flächen,
welche über eine hohe Funktionserfüllung verfügen.

Aus Sicht des Belanges Landwirtschaft/Feldflur wird daher zu der Änderung
des Flächennutzungsplanes für den Bereich "Weyerer Kreuz" und dem
damit einhergehenden unwiederbringlichen Verlust weiterer landwirtschaft-
licher Flächen keine Zustimmung gegeben.

Die zusätzliche Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Fläche
für Kompensationsmaßnahmen ist zu vermeiden. Diese können z.B. an
Gewässern, nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen und/oder durch Er-
gänzung und Aufwertung bestehender Kompensationsmaßnahmen reali-
siert werden.

Obere Forstbehörde
(Bearbeiter: Herr Krebber, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5531)

Die Änderung des Flächennutzungsplanes berührt keine forstlichen Be-
lange.

Obere Naturschutzbehörde
(Bearbeiterin: Frau Smolarek, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5536)

Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind von der Änderung
des Flächennutzungsplanes nicht betroffen.
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Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und -fachliche
Belange die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde gegeben ist.

Bauleitplanung
(Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2353)

Aus planungsrechtlicher und städtebaulicher Sicht weise ich auf folgendes
hin:

• Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzu-
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Dieses Planungserfordernis ist nachzuweisen,
d.h. die städtebaulichen Gründe, die für die Planung sprechen und somit
ein öffentliches Interesse begründen, sind darzulegen.

Gewerblicher Entwicklungsschwerpunkt der Gemeinde Villmar war bis-
her das Gewerbegebiet im Bereich östlich des Brotweges; hier sind
nach dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Villmar
(2005) auch noch potentielle Erweiterungsflächen für die gewerbliche
Entwicklung östlich des bestehenden Gewerbegebietes ausgewiesen.

Nach den Angaben in der Begründung ist jedoch eine weitere gewerb-
liche Entwicklung in diesem Bereich aus städtebaulichen Gründen (?)
nicht beabsichtigt. Stattdessen soll nun ein neuer Siedlungsansatz für
gewerbliche Nutzungen südlich der Ortslage im Bereich „Links des Nie-
derbrecher Weges" etabliert werden. Aufgrund des aktuellen konkreten
Bedarfs eines ortsansässigen Betriebes (Fa. Kettner) soll mit dem Be-
bauungsplan „Weyerer Kreuz" hier kurzfristig ein „erster Bauabschnitt"
des geplanten künftigen Gewerbegebietes realisiert werden.

Nach dem in der Begründung dargelegten Gesamtkonzept für das ge-
plante Gewerbegebiet „Links des Niederbrecher Weges" soll der Bereich
der nördlich bereits bestehenden (gewerblichen?) Nutzung als „Misch-
gebiet" ausgewiesen werden. Hierdurch soll „zwischen der Ortslage und
dem neuen Gewerbegebiet eine Nutzungsstaffelung erfolgen, die der
Vermeidung von Immissionskonflikten im Sinne des § 50 BlmSchG
dient'. Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan ist der betreffende
Bereich als „Gewerbliche Baufläche (Bestand)" bzw. „Fläche für die
Landwirtschaft" (Flst. 342/10, 344/5) dargestellt. Im Hinblick auf die in
diesem Bereich tatsächlich bestehende (gewerbliche?) Nutzung sollten
ggf. nähere Erläuterungen in der Begründung erfolgen. Hierbei sollte
auch thematisiert werden, warum der Bereich zwischen der bestehen-
den Bebauung an der Straße Am Weyerer Kreuz und dem Plangebiet,
der bisher noch ackerbaulich genutzt wird (Flst. 342/10, 344/5), nicht
in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Weyerer Kreuz" ein-
bezogen wird, um so einen direkten städtebaulichen Anschluss an die
vorhandene Bebauung der Ortslage zu schaffen. Auch im Hinblick auf
die Planung für das Gesamtkonzept der gewerblichen Entwicklung im
Bereich „Links des Brecher Weges" sind insbesondere die bereits
bestehenden bzw. geplanten (weiteren) Nutzungen im Bereich des

„Mischgebietes" zu erläutern.

Der Bebauungsplan „Weyerer Kreuz" stellt einen ersten Bauabschnitt für
die geplante gewerbliche Entwicklung im Bereich südlich der Ortslage
von Villmar dar. Die bisher- nach dem wirksamen Flächennutzungsplan
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- im Bereich nordöstlich der Ortslage vorgesehene weitere gewerbliche
Entwicklung soll „aus städtebaulichen Gründen" nicht mehr umgesetzt
werden. Im Zusammenhang mit der von der Gemeinde Villmar somit
geplanten Verlagerung des bisherigen Schwerpunktes der gewerblichen
Entwicklung sollte daher auch die bisher im Flächennutzungsplan dar-
gestellte potentielle Erweiterungsfläche für die gewerbliche Entwicklung
zurückgenommen werden, um damit auch auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes die geänderte kommunale Planung zur (langfristigen)
gewerblichen Entwicklung im Gemeindegebiet zu dokumentieren. Im
Hinblick auf die geplante Ausweisung von (weiteren) Gewerblichen Bau-
flächen im Bereich „Links des Niederbrecher Weges" - entsprechend
dem in der Begründung dargelegten Gesamtkonzept - ist daher die
bisher im Flächennutzungsplan nordöstlich der Ortslage von Villmar
dargestellte „Gewerbliche Baufläche (Planung)" zurückzunehmen.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.
In der Plankarte zur Flächennutzungsplanänderung ist die konkrete
Zweckbestimmung der geplanten „Fläche für die Ver- oder Entsorgung"
entsprechend des in der Plankarte verwendeten Planzeichens - bzw.
der im Bebauungsplan festgesetzten - Zweckbestimmung (hier: „Regen-
rückhaltebecken") zur Klarstellung auch in Legende zu erläutern.
Die Darstellung der jeweiligen Zweckbestimmung auf FNP-Ebene ent-
spricht auch der Darstellungssystematik des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Villmar; hier wird allerdings das Planzeichen „Regenrückhal-
tebecken" bisher nicht verwendet.

Im Umweltbericht sind nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes darzulegen. Die in der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und
§§ 2a, 4c) genannten Angaben sollten hierbei mindestens inhaltlicher
Bestandteil des Umweltberichtes sein.
Im Umweltbericht ist gemäß Nr. 3b der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§
2a, 4c BauGB das geplante Monitoring-Konzept zu beschreiben.
Nach § 4c S. 1 2.Hs BauGB ist Gegenstand der Überwachung auch die
Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3
S. 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB.

Durch die BauGB-Novelle 2017 haben sich wesentliche Änderungen
und somit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Beteili-
gungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben:
Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat;
mindestens jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage betragen.
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere
Auslegungsdauer zu wählen.
Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es für die Rechtswirksam-
keit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes nicht für die Dauer einer angemessen längeren Frist ausgelegt
worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens
eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese Planerhal-
tungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Gemein-
den generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht
kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung
erfordert.
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Nach § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2
Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen (verpflichtend) zusätzlich in
das Internet einzustellen und über das Zentrale Internetportal für die
Bauleitplanung Hessen (https://bauleitplanung.Hessen.de/) zugänglich zu
machen. Der Verpflichtung zur Einstellung in das Internet ist genügt,
wenn der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-
lagen, etwa über das Internetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit
auffindbar und abrufbar sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise
dokumentieren, dass die Unterlagen über das Internet auffindbar und
abrufbar waren; hierfür kommen auch technische Möglichkeiten (z.B.
Screenshots) in Betracht.
Zu Ihrer Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Offenlage nach
§ 3 Abs. 2 BauGB sollten in der Begründung ggf. nähere Erläuterungen
erfolgen. Eine nachvollziehbare Dokumentation des Beteiligungsverfah-
rens nach § 3 Abs. 2 BauGB liegt in der Verantwortung der Kommune.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag







2. Vorsitzender: Uwe Haun 
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per e-Mail am 15.07.2022 an info@planungsbuero-zettl.de

Planungsbüro Zettl
Südhang 30

35394 Gießen

Villmar, den 15.07.2022

Stellungnahme im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung als sonstiger Träger öffentlicher 
Belange zu Bauleitplanung „Weyrer Kreuz „ im Ortsteil Villmar
Ihr Schreiben vom 09.06.2022 (gerichtet an Fördergemeinschaft für den Natur- und Vogelschutz Villmar e.V.)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gibt der Naturschutzverein Villmar e.V. die 
folgende Stellungnahme ab:

Aus den derzeitigen Planunterlagen lassen sich die für uns wichtigen Belange noch nicht 
vollständig ersehen, da erst im Hinblick auf Umfang und Detailierungsgrad der 
Umweltprüfung weitere Erkenntnisse sichtbar werden.

Wir sprechen daher nur grob Punkte an, die für das weitere Verfahren hilfreich sein 
könnten.

Um den Aufwand einer umfangreichen, zeitaufwendigen Untersuchung von Vogelarten zu 
reduzieren, können ggf. auch Erkenntnisse aus dem nahegelegenen Vogelschutzgebiet 
„Feldflur bei Limburg“ (NATURA 2000-Nummer: 5614-401) jenseits der L 3365 einfließen. 
Erkenntnisse über Hamstervorkommen im Plangebiet liegen uns nicht vor.

Bei der Umsetzung des Regenrückhaltebeckens sollte auf eine naturnahe Gestaltung 
geachtet werden. Insbesondere abgeflachte Böschungen sollten hierbei berücksichtigt 
werden, wenn auch dadurch ein höherer Flächenverbrauch stattfindet.

Unter 2.7. „Flächenbefestigungen“ dürfte der Abflussbeiwert kleiner 0,5 für 
versickerungsfähige Materialien gemeint sein. Zur weiteren Reduzierung des abfließenden 
Oberflächenwassers bebauter Flächen wären weitere Maßnahmen wünschenswert. Auch 
im Hinblick auf die Erweiterung BA1 und BA2 sind hier weitere Anstrengungen nötig, da 
die weitere Entwässerung in den Bachborn sicherlich an Grenzen stoßen dürfte. Weitere 
Berechnungen und Details hierzu wären wünschenswert, um auch Auswirkungen auf den 
Bachborn beurteilen zu können.
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Unter dem Motto „Grün statt Grau“ (http://gewerbegebiete-im-wandel.de) könnte eine 
weitere ökologische und nachhaltige Entwicklung eines Gewerbegebietes aufgegriffen 
werden. Bezogen auf das Plangebiet könnte das mit dem Investor individuell besprochen 
werden, in den späteren Erweiterungsteilen des Gewerbegebietes sollte aber ein 
Kriterienkatalog für ökologisch, nachhaltige Bebauung entwickelt werden, z.B. 
aus Dach-, Fassadenbegrünung, PV-Anlage.... mit Bezug zur entspr. Gesamtfläche, auch 
beliebig kombinierbar.

Wenn auch im Gewerbegebiet eher unüblich, so bietet sich doch eine Gestaltung der 
unbebauten Freiflächen als „strukturreiche Hausgärten“ an. Dadurch lässt sich bereits im 
Plangebiet selbst ein höherer Ausgleich generieren. So könnten die entsprechenden 
Festsetzungen aus dem B-Plan „Arfurter Berg/Lamboiswies“ übernommen werden.

Positiv sähen wir auch Festsetzungen bzgl. Artenschutz durch anzubringende Nisthilfen. 
Wünschenswert wäre das als Mindestzahl je Grundstück festzusetzen bis zu einem 
umbauten Raum von xx cbm. Für größere Gebäude halten wir nach cbm gestaffelt eine 
höhere Zahl für angemessen.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

1.Vorsitzender
Naturschutzverein Villmar e.V.
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